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Ihre Anfrage zur Kostenübernahme der Lerntherapie 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Niehaus, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Gibt es regionale Unterschiede im Landkreis bei der Kostenübernahme von Lernthe-
rapie durch das Jugendamt? Wenn ja, warum? 

Es gibt keine regionalen Unterschiede im Landkreis Vorpommern-Rügen bei der Kostenüber-
nahme von Lerntherapie durch das Jugendamt. Die rechtliche Grundlage für die Leistungsge-
währung ist der § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer 
Behinderung oder drohender seelischer Behinderung). Als Grundvoraussetzung zur Aktivierung 
der Leistungsverpflichtung des Jugendhilfeträgers nach § 35a SGB VIII muss eine Teilleistungs-
störung (Legasthenie, Dyskalkulie usw.) diagnostiziert sein. Um eine Abweichung der seeli-
schen Gesundheit im Sinne des § 35a SGB VIII festzustellen, bedarf es zum einen der Feststel-
lung hierin begründeter Sekundärfolgen im Sinne psychischer Störungen sowie der Feststel-
lung, dass aufgrund dieser seelischen Störung eine Teilhabebeeinträchtigung vorliegt. Im Rah-
men von Teilleistungsstörungen wird daher nur dann vom Vorliegen der Voraussetzungen zur 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ausgegangen, wenn sich die seelischen Störungen so 
auswirken, dass sie über bloße Schulprobleme und -ängste, die auch andere Kinder und Ju-
gendliche teilen, in behinderungsrelevanter Weise hinausgehen. Dies kann bspw. bei einer auf 
Versagensängsten beruhenden Schulphobie, einer totalen Schul- und Lernverweigerung oder 
bei einem Rückzug aus jeglichen sozialen Kontakten der Fall sein. Wenn die Leistungsvoraus-
setzungen vorliegen, muss vor einer Gewährung der Leistung die Prüfung noch ergeben, dass 
die Lerntherapie als Hilfe zum Abbau der Teilhabebeeinträchtigung die geeignete Hilfeform 
ist.  

2. Wie viele Bewilligungen gab es jeweils auf Rügen, in Nordvorpommern und 
Stralsund? 

In 2024 gibt es bisher für die Region Rügen 4 Bewilligungen von Lerntherapie, in der Region 
Nordvorpommern 25 und in der Region Stralsund 35.  

3. Erfolgte eine Kostenübernahme auch auf einer anderen rechtlichen Grundlage? Wenn 
ja, welcher? 

Eine Kostenübernahme auf einer anderen rechtlichen Grundlage erfolgte durch das Jugend-
amt des Landkreises Vorpommern-Rügen nicht.  

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Mein Zeichen: Anfrage/2024/062  
Meine Nachricht vom:  
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten! 
  

Fachdienst: Büro des Landrates und des Kreistages 
Fachgebiet / Team: Kreistagsangelegenheiten 
Auskunft erteilt:  
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring 67 
 18437 Stralsund 
Zimmer: 119 
Telefon: 03831 357 1214 
Fax: 03831 357-444100 
E-Mail: Kreistagsbuero@lk-vr.de 
  

Datum: 5. November 2024 

 

 
 
Per E-Mail: 
kreistagsfraktion@gruene-vorpommern-ruegen.de 
 
Kreistagsfraktion B`90/DIE GRÜNEN+Die PARTEI 
Alter Markt 7 
18439 Stralsund 



 

Seite 2 von 2 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 


